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Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe des  
Abwasserzweckverbandes Wipper-Schlenze 
 
-  Abwälzungssatzung - 

 
Aufgrund der §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) vom 
26.02.1998 (GVBl. LSA 1998, 81) in der derzeit gültigen Fassung, §§ 8, 45 und 99 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl  LSA 
2014, 288) in der derzeit gültigen Fassung, §§ 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13.12.1996 (GVBl. LSA 1996, 405) in der derzeit gültigen Fassung 
und der §§ 6, 7 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum 
Abwasserabgabengesetz (AG AbwAG) vom 25.06.1992 (GVBl. LSA 1992, 580) in der derzeit gültigen 
Fassung hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Wipper-Schlenze in ihrer 
Sitzung am 18.02.2016 folgende Abwälzungssatzung beschlossen: 
 
§ 1 Gegenstand der Abgabe 
 

(1) Der Abwasserzweckverband Wipper-Schlenze (nachfolgend AZV genannt) wälzt die gegen 
ihn an Stelle von Abwassereinleitern festzusetzende Abwasserabgabe auf die 
Abwassereinleiter ab: 
 
a) für Einleiter, die weniger als 8 m³ je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und 

ähnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewässer und in den Untergrund einleiten 
(Kleineinleiter),  

b) für Eigentümer von Sammelgruben, die das gesamte auf dem Grundstück anfallende 
Abwasser nicht satzungsgemäß (gemäß §1 Abs. 2) entsorgen lassen und in diesem Fall 
Kleineinleitern gleichgestellt werden. 
 

Hierzu erhebt er nach Maßgabe dieser Satzung eine Abgabe. 
 
(2) Eine Einleitung ist abgabenfrei, soweit 

 
a) das gesamte anfallende Schmutzwasser der Sammelgrube einer öffentlichen Kläranlage 

zugeführt wird. Hiervon ist auszugehen, wenn: 
- die entsorgte Jahresschmutzwassermenge mindestens 90 % des 

Jahrestrinkwasserverbrauches beträgt 
oder 
- der Grundstückseigentümer plausibel die Differenzmenge erklären kann und ein 

Dichtheitsnachweis der Sammelgrube vorliegt. 
 

b) Das Schmutzwasser zuvor in einer Abwasserbehandlungsanlage behandelt wird, die 
mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und der Schlamm 
einer dafür geeigneten Abwasserbehandlungsanlage zugeführt oder nach Abfallrecht 
entsorgt wird. 

 
§ 2 Abgabenpflichtiger 
 

(1) Bei Kleineinleitungen ist der Abwassereinleiter (Inhaber der tatsächlichen Sachherrschaft über 
die Einleitung) abgabenpflichtig. Es gilt die widerlegbare Vermutung, dass der 
Grundstückseigentümer Einleiter im Sinne des Satzes 1 ist. Sollte im Einzelfall der 
Eigentümer nicht auch gleichzeitig Einleiter sein, ist er verpflichtet, dem AZV Mitteilung 
darüber zu machen, wer die tatsächliche Sachherrschaft über die abgabenpflichtige Einleitung 
ausübt. Mehrere Abgabenpflichtige sind Gesamtschuldner.  

 
(2) Bei Wechsel der Abgabenpflichtigen geht die Abgabenpflicht mit Beginn des auf den 

Übergang folgenden Monats auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der bisher Verpflichtete 
die Mitteilung hierüber versäumt, so haftet er für die Abgabe für den Zeitraum bis zum 
Eingang der Mitteilung beim AZV, neben dem neuen Verpflichteten. 

 






